
Vorsitzender Langer führt die neu gewählten sachkundigen Bürger und beratenden Mitglieder in 
den Ausschuss ein und verpflichtet sie in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaften 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Über die Verpflichtung werden von den verpflichteten 
Ausschussmitgliedern separate Verpflichtungserklärungen unterzeichnet. 


